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Vorblatt  

zum Entwurf eines Kirchengesetzes  
zur Neufassung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes Diakonie 
 
 

A. Problemlage und Zielsetzung 

 Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie (ARRG.DW) vom 23. November 2012 ist ein 
gemeinsames Kirchengesetz der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Es regelt die Arbeitsrechtsetzung in der 
Diakonie Hessen und sieht dazu die Bildung einer eigenen Arbeitsrechtlichen Kommission 
vor. Aufgabe der Kommission ist es, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Diakonie Hessen festzulegen. 

 Im Jahr 2013 hat die EKD neue Grundsätze für das kirchliche Arbeitsrechtsregelungsver-
fahren beschlossen. Diese Grundsätze hat die EKHN mit Zustimmungsgesetz vom 
22. November 2014 übernommen, sodass das Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie 
jetzt an das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD (ARGG-EKD) angepasst 
werden muss. Gleichzeitig müssen die geltenden Vorschriften zur Bildung der Arbeits-
rechtlichen Kommission überprüft werden, da sich einige Regelungen in der Praxis nicht 
bewährt haben. 

 Zur Bestimmung der Dienstnehmervertreterinnen und -vertreter in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Diakonie Hessen ist derzeit ein dreistufiges Verfahren vorgesehen: Zu-
nächst werden die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände gefragt, ob sie Vertreterin-
nen und Vertreter in die Arbeitsrechtliche Kommission entsenden. Die weiteren Sitze sol-
len in einer Delegiertenversammlung der Mitarbeitervertretungen bestimmt werden (§ 7 
Absatz 7 ARRG.DW). Bleiben danach Plätze unbesetzt, hat eine Urwahl zu erfolgen (§ 19 
ARRG.DW).  

 Die Wahl weiterer Dienstnehmervertreterinnen und -vertreter in einer Delegiertenver-
sammlung (2. Stufe) wurde insbesondere auf Wunsch der Mitarbeitervertretungen in der 
Diakonie in Kurhessen-Waldeck in das Gesetz aufgenommen. Die dortige Gesamtmitar-
beitervertretung arbeitet seit langem in der Arbeitsrechtlichen Kommission der EKKW mit 
und hatte signalisiert, sich auch in Zukunft am Arbeitsrechtsregelungsverfahren in der Di-
akonie beteiligen zu wollen. Eine Delegiertenversammlung am 31. März 2014 hat jedoch 
gezeigt, dass sich die Mitarbeitervertretungen in der Diakonie Hessen nicht am Dritten 
Weg beteiligen werden und eine Delegiertenwahl ablehnen. 

 Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen hat daraufhin beschlossen, keine weitere Delegier-
tenversammlung durchzuführen und stattdessen über Änderungen im Verfahren nachzu-
denken. Hierüber wurde der synodale Koordinierungsausschuss für das gemeinsame Di-
akonische Werk in Kenntnis gesetzt. In der Folge gab es in der Diakonie Hessen mehrere 
Informationsveranstaltungen und etliche Gespräche mit den Verbandsmitgliedern über die 
zukünftige Form der Arbeitsrechtsetzung.  

 Das Ergebnis der Beratungen in der Diakonie Hessen ist in den beigefügten Eckpunkten 
(Anlage 1) zusammengefasst. Danach wird ein Verfahren mit einer Opt-Out-Regelung 
zum Abschluss von kirchengemäßen Tarifverträgen empfohlen. Außerdem soll es eine 
zwingende Übernahme der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland geben, 
falls eine kollektive Arbeitsrechtsetzung in der Diakonie Hessen nicht gelingt. 
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B. Lösungsvorschlag 

 1. Neufassung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes Diakonie (Artikel 1) 

 Mit der Zustimmung der Kirchensynode zum Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der 
EKD sind die darin festgelegten Grundsätze für die EKHN unmittelbar geltendes Recht 
geworden und bei der Ausgestaltung des Arbeitsrechtsregelungsverfahrens für die Diako-
nie Hessen zwingend zu beachten. Es wird daher empfohlen, die Bestimmungen des 
EKD-Gesetzes unverändert zu übernehmen und – soweit erforderlich – mit Verfahrensre-
gelungen aus dem geltenden Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie (ARRG.DW) zu er-
gänzen. Wegen der umfangreichen Änderungen wird eine Neufassung des Gesetzes vor-
geschlagen (neue Abkürzung: ARRG.DH). 

 Gemäß den Vorschlägen der Diakonie Hessen soll das bisherige, dreistufige Verfahren 
zur Ermittlung der Dienstnehmervertreterinnen und -vertreter in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vereinfacht und durch ein zweistufiges Verfahren ersetzt werden: Die Sitze 
auf Dienstnehmerseite sollen gemäß der höchstrichterlichen Rechtsprechung vorrangig 
durch Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände besetzt werden (§ 8 Absatz 1 ARRG.DH). 
Nur wenn die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände nicht entsenden, soll es eine sog. 
Urwahl geben (§ 8 Absatz 9 und § 9 ARRG.DH). 

 Kann die Dienstnehmerbank auch nach dem neuen Verfahren nicht besetzt werden, soll 
die Zuständigkeit auf die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland überge-
hen (§ 20 ARRG.DH). Diese Möglichkeit sieht die Ordnung für die Arbeitsrechtliche Kom-
mission der Diakonie Deutschland ausdrücklich vor. Der Kommission der Diakonie 
Deutschland gehören daher schon jetzt Dienstnehmer- und Dienstgebervertreter aus den 
gliedkirchlichen Diakonischen Werken, so auch aus der Diakonie Hessen, an. 

 Als Frist zur Bildung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission für die Diakonie Hessen 
werden 24 Monate vorgeschlagen. Dies gibt allen Beteiligten ausreichend Zeit zu ent-
scheiden, ob eine eigene Arbeitsrechtsetzung in der Diakonie Hessen gewollt ist. Eine 
längere Frist kann nicht empfohlen werden, da dies zu einem Stillstand in der Arbeits-
rechtsetzung führen würde. 

 Neben der Arbeitsrechtsetzung durch eine Arbeitsrechtliche Kommission soll es in der Di-
akonie Hessen zukünftig auch die Möglichkeit geben, einen kirchengemäßen Tarifvertrag 
abzuschließen. Das Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD sieht diese Alter-
native vor (§ 13 ARGG-EKD). Um Konkurrenzen auszuschließen, muss allerdings gere-
gelt werden, wann die Zuständigkeit von der Arbeitsrechtlichen Kommission auf die Tarif-
partner übergeht (§ 22 ARRG.DH). Dabei ist § 16 Satz 4 ARGG-EKD zu beachten. 

 2. Weitere Bestimmungen (Artikel 2 bis 4) 

 Das Kirchengesetz anlässlich der Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werks vom 
23. November 2012 muss angepasst werden (Artikel 2). Es enthält Regelungen zur Ände-
rung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes der EKHN (ARRG.EKHN). Diese Bestimmun-
gen sollen am 1. April 2016 in Kraft treten, damit sich eine neue Arbeitsrechtliche Kom-
mission, die ausschließlich für die verfasste Kirche zuständig ist, konstituieren kann. 

 Artikel 3 enthält Änderungen des Kirchengesetzes zur Zustimmung zum ARGG-EKD. 
Dies dient lediglich der Rechtsbereinigung. 

 In Artikel 4 ist schließlich das Inkrafttreten des Mantelgesetzes geregelt. Das neue Ar-
beitsrechtsregelungsgesetz für die Diakonie Hessen soll am 1. Januar 2016 in Kraft tre-
ten, damit sich möglichst bald eine Arbeitsrechtliche Kommission für die Diakonie Hessen 
konstituieren kann. Ein späteres Inkrafttreten wäre problematisch, da die Amtszeit der 
zurzeit zuständigen Arbeitsrechtlichen Kommission in Kurhessen-Waldeck am 31. De-
zember 2015 endet. Mit dem Inkrafttreten des neuen Arbeitsrechtsregelungsgesetzes 
(ARRG.DH) kann das alte Arbeitsrechtsregelungsgesetz (ARRG.DW) außer Kraft treten. 

 



- III -                                           Drucksache Nr. 16/15 

 

 3. Weiteres Verfahren 

Da das Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie nur im Einvernehmen mit der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck geändert werden kann, wird vorgeschlagen, den 
Gesetzentwurf nach der ersten Lesung an den synodalen Koordinierungsausschuss für 
das gemeinsame Diakonische Werk zu überweisen. Im Herbst 2015 könnten dann die 
Synoden der EKHN und der EKKW das Gesetz inhaltsgleich verabschieden. 

Es ist vorgesehen, dass die Arbeitsrechtlichen Kommissionen der EKHN und der EKKW 
sowie die Diakonie Hessen und die Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertretungen Gele-
genheit zur Stellungnahme erhalten. 

 

C. Alternativen 

 Es werden keine Alternativen vorgeschlagen. 

D. Finanzielle Auswirkungen 

 Nach dem geltenden Arbeitsrechts-Regelungsgesetz (RS 510) werden die Kosten der Ar-
beitsrechtlichen Kommission allein von der EKHN getragen. Mit der Bildung einer eigenen 
Arbeitsrechtlichen Kommission für die Diakonie und der Verkleinerung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission für die verfasste Kirche werden die Kosten für die EKHN um ca. 
120.000 Euro im Jahr sinken. 

E. Beteiligung 

 Koordinierungsausschuss Diakonisches Werk 

 Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 

Diakonie Hessen 

Arbeitsrechtliche Kommissionen der EKHN und der EKKW 

Gesamtausschüsse der Mitarbeitervertretungen der Diakonie Hessen 

Diakonie Deutschland 

Kirchenamt der EKD 

F. Anlagen 

1.  Eckpunktepapier der Diakonie Hessen 

2.  Synopse (ARGG-EKD – ARRG.DH-Entwurf) 

3.  Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie (ARRG.DW) vom 23. November 2012 

 

Referent: OKR Lehmann 
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Kirchengesetz 
zur Neufassung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes Diakonie 

Vom … 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Kirchengesetz 
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse in der Diakonie Hessen  

– Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck  
(Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie Hessen – ARRG.DH) 

Präambel 

Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag Jesu Christi bestimmt, das Evangelium in Wort und 
Tat zu verkündigen. Alle Männer und Frauen, die beruflich in der Kirche und Diakonie tätig 
sind, wirken an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die gemeinsame Verantwortung für den 
Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienstgeber und Mitarbeiter wie Mitarbeiterin-
nen zu einer Dienstgemeinschaft. 

Abschnitt 1 
Geltungsbereich 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und 
Nassau und Kurhessen-Waldeck e. V. (im Folgenden: Diakonie Hessen) und ihre Mitglieder, 
wenn das zuständige Organ der Diakonie Hessen seine Übernahme beschlossen hat. 

(2) Dieses Kirchengesetz gilt nicht für Kirchengemeinden, Dekanate, Kirchenkreise und 
Kirchliche Verbände, die Mitglied in der Diakonie Hessen sind. 

Abschnitt 2 
Grundsätzliche Bestimmungen 

§ 2 
Partnerschaftliche Festlegung der Arbeitsbedingungen 

Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet 
Dienstgeber und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemeinschaft, die auch in 
der Gestaltung der verbindlichen Verfahren zur Regelung der Arbeitsbedingungen ihren 
Ausdruck findet. Für die Regelung der Arbeitsbedingungen haben in der Dienstgemeinschaft 
Dienstgeber sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deren Interessenvertretungen die 
gemeinsame Verantwortung. Die Wahrnehmung dieser gemeinsamen Verantwortung setzt 
einen partnerschaftlichen Umgang voraus. 

§ 3 
Konsensprinzip 

Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden in einem kirchengemä-
ßen Verfahren im Konsens geregelt. Konflikte werden in einem neutralen und verbindlichen 
Schlichtungsverfahren und nicht durch Arbeitskampf gelöst. 
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§ 4 
Verbindlichkeit 

Es dürfen nur Arbeitsverträge auf der Grundlage dieses Kirchengesetzes geschlossen wer-
den. Für die Arbeitsverträge sind die entweder im Verfahren der Arbeitsrechtsregelung durch 
Arbeitsrechtliche Kommissionen oder im Verfahren kirchengemäßer Tarifverträge getroffe-
nen Regelungen verbindlich. Auf dieser Grundlage getroffene Arbeitsrechtsregelungen sind 
für den Dienstgeber verbindlich. Von ihnen darf nicht zu Lasten der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen abgewichen werden. 

§ 5 
Gewährleistung der koalitionsmäßigen Betätigung 

Es ist zu gewährleisten, dass die Gewerkschaften und die Mitarbeiterverbände sich in den 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen und in den Dienststellen sowie Einrichtungen koalitions-
mäßig betätigen können. 

Abschnitt 3 
Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung durch eine Arbeitsrechtliche Kommission 

Unterabschnitt 1 
Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen 

§ 6 
Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Es wird eine Arbeitsrechtliche Kommission gebildet. Dieser gehören an: 

1. auf Dienstnehmerseite fünf Mitglieder als Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen aus dem Bereich der Diakonie Hessen, 

2. auf Dienstgeberseite fünf Mitglieder als Vertreter und Vertreterinnen von Leitungsorganen 
aus dem Bereich der Diakonie Hessen. 

(2) Für die Mitglieder sind stellvertretende Mitglieder zu benennen. 

§ 7 
Aufgaben der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission hat die Aufgabe, Arbeitsbedingungen der in einem Ar-
beitsverhältnis beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu regeln. Dies umfasst Rege-
lungen zu dem Inhalt, dem Abschluss und der Beendigung der Arbeitsverhältnisse und gilt 
ergänzend für Ausbildungs- und Praktikantenverhältnisse sowie sozialpädagogisch betreute 
Beschäftigungsverhältnisse. 

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission hat ferner die Aufgabe, zu Kirchengesetzen und Ord-
nungen mit arbeitsrechtlicher Bedeutung für die Diakonie Hessen schriftlich Stellung zu 
nehmen. 

§ 8 
Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

(1) Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden durch Ge-
werkschaften und Mitarbeiterverbände in die Arbeitsrechtliche Kommission entsandt. Die 
Anzahl der Vertreter und Vertreterinnen, die von den einzelnen Gewerkschaften und Mitar-
beiterverbänden entsandt werden, richtet sich nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der im 
Zeitpunkt der Entsendung in den Gewerkschaften oder Mitarbeiterverbänden zusammenge-
schlossenen kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Zuständigkeitsbereich der Ar-
beitsrechtlichen Kommission. 
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(2) Mitarbeiterverbände sind freie, auf Dauer angelegte und vom Wechsel der Mitglieder un-
abhängige Zusammenschlüsse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Zweck insbeson-
dere in der Wahrung und Förderung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange 
ihrer Mitglieder besteht. 

(3) Entsendungsberechtigt sind nur solche Vereinigungen, denen jeweils mindestens 150 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angehören, die vom Geltungsbereich dieses Kirchengeset-
zes erfasst sind. 

(4) Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl kann insbesondere durch eine eidesstattliche 
Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des Vertretungsorgans der Vereinigung vor einem 
Notar oder einer Notarin abgibt und dem oder der Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Diako-
nie Hessen vorlegt. 

(5) Stichtag für die Feststellung der Mitgliederzahlen der Vereinigungen ist der Tag, der drei 
Monate vor Beginn der jeweiligen Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission liegt. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten über die Entsendungsberechtigung oder die Wahrnehmung des 
Entsendungsrechts entscheidet der oder die Vorsitzende des Schlichtungsausschusses auf 
Antrag einer Vereinigung oder des Aufsichtsrats der Diakonie Hessen. 

(6) Mehr als die Hälfte der von den Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden zu entsen-
denden Vertreter und Vertreterinnen muss beruflich im kirchlichen oder diakonischen Dienst 
tätig sein. 

(7) Die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände einigen sich auf die Zahl der von ihnen je-
weils nach Absatz 1 zu entsendenden Vertreter und Vertreterinnen. Kommt eine Einigung 
nicht zustande, entscheidet der Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. 

(8) Sind einzelne Gewerkschaften oder Mitarbeiterverbände nicht zur Mitwirkung bereit, fal-
len die entsprechenden Sitze an die übrigen Gewerkschaften oder Mitarbeiterverbände. 

(9) Wenn eine Besetzung der Sitze der Interessenvertreter der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in der Arbeitsrechtlichen Kommission im Verfahren der Absätze 1 bis 8 nicht zustande 
kommt, so werden die Vertreter und Vertreterinnen im Rahmen einer geheimen und unmit-
telbaren Wahl von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Diakonie Hessen nach Maßga-
be des § 9 gewählt. 

§ 9 
Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeitenden 

(1) Für den Fall des § 8 Absatz 9 erfolgt die Wahl aufgrund von Wahlvorschlägen. Gewählt 
sind die Personen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die in der Stimmenzahl fol-
genden Personen sind stellvertretende Mitglieder.  

(2) Wahlberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt der Stimmabgabe Mitarbeiter oder Mitarbeiterin 
gemäß § 9 des Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD und § 2 des MVG-Anwendungs-
gesetzes Diakonie im Bereich der Diakonie Hessen ist. 

(3) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag die Wählbarkeit gemäß § 10 des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 des MVG-Anwendungs-
gesetzes Diakonie besitzen. 

(4) Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen bestellt einen Wahlvorstand, der die Wahl vorberei-
tet und durchführt. Der Wahlvorstand wird bei der Vorbereitung der Wahl durch die Ge-
schäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission unterstützt. 

(5) Niemand darf die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen behindern. Insbesondere darf 
kein Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin in der Ausübung des aktiven oder passiven Wahl-
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rechts beschränkt werden. Niemand darf die Wahl durch Zufügung oder Androhung von 
Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beeinflussen.  

(6) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur Ausübung des Wahlrechts oder zur Betätigung im Wahl-
vorstand erforderlich ist, berechtigt den Dienstgeber nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts. 

(7) Die Wahl kann beim Landeskirchengericht der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck schriftlich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, dass gegen wesentli-
che Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen 
worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das 
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Zur Anfechtung berechtigt sind 
mindestens drei Wahlberechtigte. Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei 
Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig. Wird kir-
chengerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder ge-
ändert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die Wiederho-
lung der Wahl anzuordnen.  

(8) Die Kosten der Wahl trägt die Diakonie Hessen. 

(9) Das Nähere regelt eine Ordnung, die vom Aufsichtsrat der Diakonie Hessen beschlossen 
wird. 

§ 10 
Vertretung der Dienstgeber 

Die Vertreter und Vertreterinnen auf Dienstgeberseite werden durch den Aufsichtsrat der Di-
akonie Hessen entsandt. Diese müssen zu Ämtern der in der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland zusammengeschlossenen Religionsgemeinschaften wählbar 
sein. 

§ 11 
Amtszeit 

(1) Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission endet am 30. September des vierten auf 
das Jahr der konstituierenden Sitzung folgenden Jahres. 

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission werden 
für die Dauer der Amtszeit entsandt. Sie bleiben bis zur konstituierenden Sitzung der neuen 
Arbeitsrechtlichen Kommission im Amt. Eine erneute Entsendung ist möglich. 

(3) Das Amt eines Mitglieds oder eines stellvertretenden Mitglieds endet vor Ablauf der 
Amtszeit, wenn eine der rechtlichen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft entfällt oder 
wenn das Amt niedergelegt wird. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird von der entsen-
denden Stelle unverzüglich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den Rest der Amts-
zeit entsandt. Im Fall des § 8 Absatz 9 rückt ein stellvertretendes Mitglied nach. Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus und verzichtet eine entsendende Stelle auf die Entsendung eines 
Nachfolgers oder einer Nachfolgerin oder ist im Fall des § 8 Absatz 9 die Liste erschöpft, so 
bleibt der Sitz bis zum Ende der Amtszeit unbesetzt. 

§ 12 
Überprüfung der Mitgliedschaft 

(1) Bestehen Zweifel an der Berechtigung der Mitgliedschaft, entscheidet auf Antrag eines 
Viertels der gesetzlichen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission der Schlichtungsaus-
schuss. 

(2) Verstößt ein Mitglied gegen seine Pflichten oder nimmt es seine Aufgaben fortgesetzt 
nicht wahr, entscheidet der Schlichtungsausschuss auf Antrag eines Viertel der gesetzlichen 
Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission über dessen Ausschluss aus der Arbeitsrecht-
lichen Kommission. 
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§ 13 
Rechtsstellung der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission im diakonischen Dienst werden für ihre 
Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission freigestellt. Die Arbeitsrechtliche Kommission 
legt zu Beginn ihrer Amtszeit den Freistellungsumfang der Mitglieder fest. Über den erforder-
lichen Umfang der Freistellungen entscheidet im Zweifel der oder die Vorsitzende des 
Schlichtungsausschusses. 

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission sind in 
ihren Entscheidungen unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen in der 
Ausübung ihrer Aufgaben nicht behindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder be-
günstigt werden. 

(3) Vertretern und Vertreterinnen der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on darf nur gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die den Dienstgeber zur außeror-
dentlichen Kündigung berechtigen. Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zustimmung 
der Mitarbeitervertretung. 

§ 14 
Schweigepflicht 

(1) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission haben 
über die ihnen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Arbeitsrechtlichen Kommission bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren, soweit sie ihrer Natur nach vertrau-
lich oder von den anwesenden Mitgliedern der Dienstnehmer- oder Dienstgeberseite für ver-
traulich erklärt worden sind. Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus der Arbeitsrechtlichen 
Kommission. 

(2) Die Schweigepflicht besteht auch für Personen, die zu einer Sitzung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission hinzugezogen werden oder sonst beratend tätig sind. Die Personen sind 
durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende über ihre Schweigepflicht zu belehren. 

§ 15 
Vorsitz und Geschäftsführung 

(1) Der oder die bisherige Vorsitzende beruft die Arbeitsrechtliche Kommission zu ihrer kon-
stituierenden Sitzung ein und leitet diese bis zur Benennung des oder der neuen Vorsitzen-
den. 

(2) Der oder die Vorsitzende wird im jährlich wechselnden Turnus von der Dienstnehmer- 
und Dienstgeberseite aus den Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission gestellt. Die 
Reihenfolge wird einvernehmlich festgelegt, andernfalls entscheidet das Los. 

(3) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission werden durch den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende nach Bedarf unter Angabe der Tagesordnung einberufen und geleitet. Sit-
zungen müssen einberufen werden, wenn es von einem Viertel der Mitglieder unter Angabe 
der Beratungsgegenstände beantragt wird. Die Einladungsfrist beträgt in der Regel vierzehn 
Tage. Die erforderlichen Arbeitsunterlagen sind möglichst mit der Einladung zu versenden. 

(4) Der oder die Vorsitzende stellt die Tagesordnung auf. Jedes Mitglied der Arbeitsrechtli-
chen Kommission hat das Recht, Punkte für die Tagesordnung der Sitzungen zu benennen. 
Der oder die Vorsitzende ist verpflichtet, diese Punkte aufzunehmen, wenn ein Viertel der 
Mitglieder dies beantragt. 

(5) Über Gegenstände, die nicht auf der mit der Einladung versandten Tagesordnung stehen, 
können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn alle Erschienenen mit der Beschlussfassung 
einverstanden sind. 
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(6) Ist ein Mitglied an der Sitzungsteilnahme verhindert, benachrichtigt es das stellvertreten-
de Mitglied und die Geschäftsstelle. 

(7) Ist sowohl der oder die Vorsitzende als auch der oder die stellvertretende Vorsitzende 
verhindert, übernimmt das lebensälteste Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission die Auf-
gaben des oder der Vorsitzenden für die Dauer der Verhinderung.  

(8) Für die Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission wird eine Geschäftsstelle 
bei der Diakonie Hessen eingerichtet. Der oder die Vorsitzende der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission hat das Weisungsrecht gegenüber den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ge-
schäftsstelle. Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin soll mit beratender Stimme an 
den Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission und ihrer Ausschüsse teilnehmen; er oder 
sie darf nicht Mitglied oder stellvertretendes Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission sein. 

§ 16 
Beschlussverfahren 

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer gesetzli-
chen Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitglie-
der gefasst. 

(2) Über die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Diese ist von der jeweiligen Sitzungsleitung und von dem Schriftführer oder der Schriftführe-
rin zu unterzeichnen. 

(3) Zur Vorbereitungen der Sitzungen bilden die Dienstnehmer- und Dienstgeberseite je ei-
nen Ausschuss. Darüber hinaus können gemeinsame Ausschüsse gebildet werden. 

(4) Die Arbeitsrechtliche Kommission und die Ausschüsse können, soweit erforderlich, zu ih-
ren Sitzungen sachkundige Berater und Beraterinnen hinzuziehen. 

(5) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission und ihrer Ausschüsse sind nicht öffent-
lich. Auf Antrag findet eine geheime Abstimmung statt. 

(6) Die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission über arbeitsrechtliche Regelungen 
sind nach Erlangung der Rechtskraft in geeigneter Form zu veröffentlichen. 

(7) Kommt in der Arbeitsrechtlichen Kommission ein Beschluss über eine arbeitsrechtliche 
Regelung nicht zustande, so ist über diesen Gegenstand in einer zweiten Sitzung erneut zu 
beraten. Kommt auch in dieser Sitzung ein Beschluss nicht zustande, entscheidet auf Antrag 
eines Viertels der gesetzlichen Mitglieder der Schlichtungsausschuss. 

(8) Ist die Arbeitsrechtliche Kommission trotz zweimaliger ordnungsgemäßer Ladung nicht 
beschlussfähig, kann sie mit Zustimmung mindestens der Hälfte ihrer Mitglieder die Angele-
genheit dem Schlichtungsausschuss zur Entscheidung vorlegen. 

(9) Zur Regelung weiterer Einzelheiten der Geschäftsführung kann sich die Arbeitsrechtliche 
Kommission eine Geschäftsordnung geben. 

Unterabschnitt 2 
Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung 

§ 17  
Zusammensetzung des Schlichtungsausschusses 

(1) Es wird ein Schlichtungsausschuss gebildet. Dieser besteht aus dem oder der Vorsitzen-
den und zwei Beisitzern oder Beisitzerinnen. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu bestellen. 
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(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission bestimmt durch Mehrheitsbeschluss einen gemeinsa-
men Vorsitzenden oder eine gemeinsame Vorsitzende sowie dessen oder deren Stellvertre-
tung. Bei Nichteinigung in der Arbeitsrechtlichen Kommission über den Vorsitz des Schlich-
tungsausschusses und dessen Stellvertretung entscheidet der Präsident oder die Präsidentin 
des Kirchengerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

(3) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Schlichtungsausschusses müssen 
einer Kirche angehören, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland e.V. ist. Sie dürfen nicht Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission sein. Die 
§§ 13 und 14 gelten entsprechend. 

(4) Der oder die Vorsitzende sowie dessen oder deren Stellvertretung soll die Befähigung 
zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. Er oder sie darf nicht im 
Dienst der evangelischen Kirche oder ihrer Diakonie stehen.  

(5) Dienstnehmer- und Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission benennen je-
weils einen Beisitzer oder eine Beisitzerin und deren Stellvertreter oder Stellvertreterin.  

(6) Die Amtszeit der Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Schlichtungsaus-
schusses endet mit dem Ende der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission. Die Mitglie-
der und stellvertretenden Mitglieder bleiben bis zur Bildung des neuen Schlichtungsaus-
schusses im Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vorzeitig aus, so 
wird für den Rest der Amtszeit gemäß den Absätzen 2 bis 5 ein neues Mitglied oder ein neu-
es stellvertretendes Mitglied gewählt oder benannt.  

(7) Mit der Konstituierung der Arbeitsrechtlichen Kommission sind laufende Schlichtungsver-
fahren beendet, es sei denn, diese beschließt in ihrer konstituierenden Sitzung die Fortset-
zung der Verfahren. 

§ 18 
Verfahren vor dem Schlichtungsausschuss 

(1) Der Schlichtungsausschuss kann von mindestens einem Viertel der Mitglieder der Ar-
beitsrechtlichen Kommission angerufen werden. 

(2) Wird der Schlichtungsausschuss angerufen, muss der oder die Vorsitzende des Schlich-
tungsausschusses diesen unverzüglich einberufen.  

(3) Der Schlichtungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, da-
runter der oder die Vorsitzende oder dessen oder deren Stellvertretung anwesend ist. Der 
Schlichtungsausschuss beschließt mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Der Schlichtungsaus-
schuss ist nicht an die Anträge der Beteiligten gebunden. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
Abstimmungen erfolgen geheim. 

(4) Der Schlichtungsausschuss legt der Arbeitsrechtlichen Kommission nach Anhörung der 
Beteiligten einen Einigungsvorschlag vor. 

(5) Hat der Schlichtungsausschuss einen Einigungsvorschlag unterbreitet, so hat der oder 
die Vorsitzende unverzüglich eine Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission einzuberufen. 
Kommt auch in dieser Sitzung ein Beschluss nicht zustande, so wird das Schlichtungsverfah-
ren fortgesetzt. 

(6) Bei Fortsetzung des Schlichtungsverfahrens entscheidet der Schlichtungsausschuss 
nach abermaliger Anhörung der Beteiligten. Der Beschluss ersetzt die Einigung. Die tragen-
den Gründe sind der Arbeitsrechtlichen Kommission schriftlich mitzuteilen. 

(7) Über eine ihm vorgelegte Angelegenheit entscheidet der Schlichtungsausschuss in voller 
Besetzung. Ist der  Schlichtungsausschuss trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vollständig 
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besetzt, so kann er nach erneuter Ladung mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in 
der Sache beschließen. 

(8) Die abschließenden Entscheidungen im Schlichtungsverfahren sind verbindlich. Sie ha-
ben die Wirkung von Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Kommission. 

Unterabschnitt 3 
Kosten der Arbeitsrechtlichen Kommission und des Schlichtungsausschusses 

§ 19 
Kosten 

(1) Die mit der Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission und im Schlichtungsausschuss 
erforderlichen Kosten werden von der Diakonie Hessen getragen. Der Arbeitsrechtlichen 
Kommission sowie der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite sind von der Diakonie die erfor-
derlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für die erforderliche rechtliche 
und weitere fachliche Beratung. Über die Erforderlichkeit von Kosten oder Sachmitteln ent-
scheidet im Streitfall der oder die Vorsitzende des Schlichtungsausschusses. 

(2) Der Dienstnehmerseite wird ein Budget zur Verfügung gestellt. 

(3) Reisekosten werden nach den Bestimmungen des Hessischen Reisekostengesetzes er-
stattet. 

(4) Das Nähere kann die Geschäftsordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission regeln. 

Unterabschnitt 4 
Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelungen  

durch die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland 

§ 20 
Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland 

(1) Sofern sich die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen nicht innerhalb einer 
Frist von 24 Monaten nach Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes gemäß Unterabschnitt 1 
konstituiert hat, geht die Zuständigkeit, die Arbeitsbedingungen der in einem Arbeitsverhält-
nis beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 7 zu regeln, auf die Arbeitsrechtli-
che Kommission der Diakonie Deutschland über. Das weitere Verfahren richtet sich nach der 
Ordnung für die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland; Abschnitt 4 bleibt 
anwendbar. Der Rat der Landeskirche der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 
und die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau geben den Zeit-
punkt des Übergangs der Zuständigkeit bekannt. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 sind in Arbeitsverhältnissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Diakonie Hessen, die durch die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutschland 
beschlossenen Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen, die der Diakonie Deutschland 
angeschlossen sind, in der jeweiligen Fassung anzuwenden. 

Abschnitt 4 
Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung durch Tarifvertrag 

§ 21 
Kirchengemäße Tarifvertragsbeziehungen 

(1) Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Diakonie Hessen und ih-
rer Mitglieder im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes (§ 1) können auch durch Tarifver-
träge geregelt werden, sofern diese den Grundsätzen nach §§ 2 bis 5 entsprechen und die 
nachfolgend geregelten Anforderungen erfüllen. 
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(2) Kirchengemäße Tarifverträge setzen eine uneingeschränkte Friedenspflicht voraus. Die 
Ausgestaltung der Friedenspflicht wird von den Tarifpartnern vereinbart. 

(3) Tarifpartner sind Gewerkschaften, in denen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im diakoni-
schen Dienst zusammengeschlossen sind, und Dienstgeberverbände der Diakonie Hessen. 

§ 22  
Wechsel zum Tarifvertrag 

(1) Ein Dienstgeber kann beantragen, anstelle einer Arbeitsrechtsregelung einen kirchenge-
mäßen Tarifvertrag gemäß § 21 anzuwenden, wenn 

1. er ordentliches Mitglied in einem diakonischen Dienstgeberverband im Geltungsbereich 
dieses Kirchengesetzes ist und 

2. dieser Dienstgeberverband einen kirchengemäßen Tarifvertrag gemäß § 21 abgeschlos-
sen hat, der für die Branche des Antragstellers Geltung hat. 

(2) Über den Antrag nach Absatz 1 entscheidet die Arbeitsrechtliche Kommission durch Ar-
beitsrechtsregelung. 

(3) Wurde dem Antrag stattgegeben, muss der Dienstgeber allen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen Arbeitsverträge anbieten, die den geltenden Tarifverträgen mindestens entsprechen. 

§ 23 
Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung 

(1) Einigen sich die Tarifpartner nicht, kann jeder von Ihnen die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens verlangen. Das Schlichtungsverfahren ist in einer Vereinbarung zwischen 
den Tarifpartnern zu regeln. Die Grundsätze des § 10 des Arbeitsrechtsregelungsgrundsät-
zegesetzes der EKD finden dabei entsprechende Anwendung.  

(2) Die abschließenden Entscheidungen in einem Schlichtungsverfahren sind verbindlich. Sie 
haben die Wirkung von Tarifverträgen. 

Abschnitt 5 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 24 
Erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Hessen 

(1) Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen leitet unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Kir-
chengesetzes das Verfahren zur Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission nach Ab-
schnitt 3 ein. 

(2) Abweichend von § 8 Absatz 5 ist Stichtag für die erstmalige Feststellung der Mitglieder-
zahlen der Vereinigungen der 1. Februar 2016. Bei Meinungsverschiedenheiten über die 
Entsendungsberechtigung oder die Wahrnehmung des Entsendungsrechts entscheidet der 
oder die Vorsitzende des Landeskirchengerichts der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck. 

(3) Abweichend von § 15 Absatz 1 beruft das lebensälteste Mitglied der Arbeitsrechtlichen 
Kommission diese zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung ein und leitet diese bis zur Be-
nennung des oder der Vorsitzenden. 

(4) Das Budget nach § 19 Absatz 2 beträgt für die erste Amtszeit pro Jahr 30.000 Euro. § 19 
Absatz 1 Satz 4 bleibt unberührt. 
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(5) Wird der Schlichtungsausschuss angerufen, ohne dass ein Vorsitzender oder eine Vorsit-
zende gewählt ist, so bestimmt der oder die Vorsitzende des Landeskirchengerichts der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, 
jedoch nur für die zur Entscheidung anstehenden Angelegenheiten. § 17 Absatz 4 bleibt un-
berührt. 

§ 25 
Gesetzesänderungen 

Änderungen dieses Kirchengesetzes erfolgen im Benehmen mit der Diakonie Hessen und im 
Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 

Artikel 2 

Änderung des Kirchengesetzes anlässlich der Bildung  
eines gemeinsamen Diakonischen Werks 

Das Kirchengesetz anlässlich der Bildung eines gemeinsamen Diakonischen Werks vom 
23. November 2012 (ABl. 2013 S. 5), geändert am 22. November 2014 (ABl. 2014 S. 519), 
wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 5 Absatz 1 werden die Wörter „mit der ersten Konstituierung der Arbeitsrechtli-
chen Kommission nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie (Artikel 6)“ durch die 
Wörter „am 31. März 2016“ ersetzt. 

2. Artikel 9 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 „(2) Artikel 4 und Artikel 5 Absatz 2 treten am 1. April 2016 in Kraft.“ 

Artikel 3 

Änderung des Kirchengesetzes zur Zustimmung zum ARGG-EKD 

Die Artikel 4 und Artikel 5 Absatz 2 des Kirchengesetzes zur Zustimmung zum Arbeitsrechts-
regelungsgrundsätzegesetz der EKD vom 22. November 2014 (ABl. 2014 S. 519) werden 
aufgehoben. 

Artikel 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetz Diakonie vom 23. November 2012 (ABl. 2013 S. 5) außer Kraft. 

 

 



 
  

Diakonie Hessen 
Diakonisches Werk 
in Hessen und Nassau  
und Kurhessen-Waldeck e.V. 

Eckpunkte zur Weiterentwicklung der Arbeitsrechtsregelungen in der Diakonie 
Hessen 

Die „fusionierte“ Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen (ARK.DH) ist auf Grund 
einer mangelnden Unterstützung des Besetzungsverfahrens seitens der Gesamtausschüsse der 
Mitarbeitervertretungen nicht besetzt. Die bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommissionen Kurhes-
sen-Waldeck (ARK.KW) bzw. Hessen und Nassau (ARK.HN) arbeiten jedoch auch weiterhin. 
Die Amtszeit der ARK.KW läuft jedoch am 31.12.2015 und die Amtszeit der ARK.HN am 
31.03.2016 aus. Sowohl für die Kirchen wie für die Diakonie besteht aufgrund dessen aktueller 
Regelungsbedarf für eine Nachfolgelösung. 

Die Interessenlage der organisierten Mitarbeiterseite (Gesamtausschüsse) geht weiterhin in 
vollem Umfang auf eine Zweite-Weg-Lösung (Tarifvertrag). Die organisierte Dienstgeberseite 
(AG Dienstgeber.DH) präferiert den Dritten Weg (Kommissionsmodell). Für den Bereich Alten-
pflege (stationär und ambulant) kann sich die Dienstgeberseite jedoch auch einen kirchenge-
mäßen Tarifvertrag vorstellen. Dieses könnte auch die Möglichkeit eröffnen, für die Altenpflege 
durch eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung gemäß Tarifvertragsgesetz (TVG) auch eine Ein-
dämmung des sog. Lohnwettbewerbs anzustreben. Der Aufsichtsrat unterstützt vor diesem Hin-
tergrund die Absicht der AG Dienstgeber.DH, insoweit Gespräche mit der Gewerkschaft ver.di zu 
führen.  

Für die künftige Arbeitsrechtssetzung in der Diakonie Hessen wird seitens der Diakonie Hessen 
(DH) die parallele Möglichkeit beider Verfahren angestrebt, die das Arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz der EKD (ARGG.EKD) eröffnet. Folgende Konzeption wird verfolgt: 

1. Es wird weiterhin ein Kommissionsmodell mit einer „fusionierten“ ARK.DH vorgesehen. 
Hierfür wird ein geändertes Besetzungsverfahren vorgesehen. Die Vertretung der Mitarbei-
tenden erfolgt durch Entsendung durch Verbände, alternativ durch eine Urwahl. Die Ge-
samtausschüsse sollen als Gremien in das Besetzungsverfahren nicht mehr einbezogen 
werden. 

2. Es wird parallel zu dem Kommissionsmodell (gem. Ziff 1) die Möglichkeit zum Abschluss 
eines kirchengemäßen Tarifvertrages im Sinne des ARGG.EKD angelegt. Dieses setzt die 
Bildung eines Arbeitsgeberverbandes durch mehrere Mitglieder der Diakonie Hessen nach 
dem TVG voraus. Der Arbeitgeberverband wird befähigt sein, sodann einen kirchengenge-
mäßen Tarifvertrag abzuschließen. Eine Tarifvertragslösung über einen Arbeitgeberverband 
kann branchenbezogen erfolgen (z. B. Altenpflege). Ein Beitritt zum Arbeitgeberverband wä-
re freiwillig. 

3. Soweit sich in der Diakonie Hessen eine Arbeitsrechtssetzung weder nach Ziff. 1 noch nach 
Ziff. 2 vollziehen lässt, wird unmittelbar in dem für die DH geltenden landeskirchlichen 
ARRG ein geeigneter Lösungsmechanismus vorgesehen, mit dem ein Stillstand der Arbeits-
rechtssetzung vermieden wird. Hierfür kommt insbesondere die Überleitung der Arbeits-
rechtsregelungszuständigkeit auf die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Deutsch-
land (ARK.DD) in Betracht. 

Der hier gezeigte dreiteilige Lösungsansatz setzt die Erstellung eines neuen Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes für die Diakonie Hessen voraus. Dieses soll anlässlich der Herbstsynoden 2015 
(EKHN und EKKW) verabschiedet werden. Mittels dieser Vorgehensweise soll eine Weiterent-
wicklung der Arbeitsrechtsregelungen ermöglicht werden. Die Diakonie Hessen schafft eine 
Grundlage, um beide unterschiedlichen Interessen bzgl. Kommissionsmodell und Zweitem-Weg-
Modell zu berücksichtigen. Beide Interessengruppen (die Sozialpartner) tragen Verantwortung 
dafür, ob und in welcher Form die Arbeitsrechtssetzung gelingt. Die Auffangregelung (Ziff. 3) 
bewahrt vor einem Stillstand in der Arbeitsrechtssetzung und schafft Rechtssicherheit.  

19.03.2015 
Dr. Harald Clausen 
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Kirchengesetz 

über die Grundsätze zur Regelung der Arbeitsver-
hältnisse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Di-
akonie (Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz – 

ARGG-EKD) 
 

Vom 13. November 2013 (ABl. EKD 2013 S. 420) 
 

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz aufgrund des 
Artikels 10 Absatz 1 und des Artikels 10a Absatz 2 der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

(…) 
 

 
Kirchengesetz  

über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsver-
hältnisse in der Diakonie Hessen – Diakonisches 

Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck (Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie 

Hessen - ARRG.DH) 
 

Vom... 

 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 
 
bzw. 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
 

 
Präambel 

 
Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag Jesu Christi 
bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündi-
gen. Alle Männer und Frauen, die beruflich in der Kirche 
und Diakonie tätig sind, wirken an der Erfüllung dieses 
Auftrages mit. Die gemeinsame Verantwortung für den 
Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienst-
geber und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer 
Dienstgemeinschaft. 
 

 
Präambel 

 
Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag Jesu Christi 
bestimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündi-
gen. Alle Männer und Frauen, die beruflich in der Kirche 
und Diakonie tätig sind, wirken an der Erfüllung dieses 
Auftrages mit. Die gemeinsame Verantwortung für den 
Dienst der Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienst-
geber und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer 
Dienstgemeinschaft. 

 
Abschnitt I 

Geltungsbereich 

 
§ 1 

Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Kirchengesetz regelt die Grundsätze der 
Verfahren zur Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
a) der Evangelischen Kirche in Deutschland,  
b) der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse,  
c) der Gliedkirchen,  
d) des Evangelischen Werkes für Diakonie und Ent-

wicklung e.V.,  
e) der diakonischen Landesverbände sowie  
f) der Einrichtungen der in Buchstaben a) bis e) Ge-

nannten.  
 
(2) In den Rechtsordnungen der in Absatz 1 Genannten 
sind Festlegungen zu treffen, die den nachfolgenden 
Grundsätzen entsprechen müssen.  
 
 

Vgl. bisher § 2 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 

Vgl. bisher § 2 Absatz 2 ARRG.DW.  

 
Abschnitt 1 

Geltungsbereich 

 
§ 1 

Geltungsbereich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Diakonie Hessen – 
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhes-
sen-Waldeck e. V. (im Folgenden: Diakonie Hessen) 
und ihre Mitglieder, wenn das zuständige Organ der 
Diakonie Hessen seine Übernahme beschlossen hat. 
 
(2) Dieses Kirchengesetz gilt nicht für Kirchengemein-
den, Dekanate, Kirchenkreise und Kirchliche Verbände, 
die Mitglied in der Diakonie Hessen sind. 
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Abschnitt II 

Grundsätzliche Bestimmungen 

 
§ 2 

Partnerschaftliche Festlegung  
der Arbeitsbedingungen 

 
Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kir-
che und ihrer Diakonie verbindet Dienstgeber und Mit-
arbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemein-
schaft, die auch in der Gestaltung der verbindlichen 
Verfahren zur Regelung der Arbeitsbedingungen ihren 
Ausdruck findet. Für die Regelung der Arbeitsbedin-
gungen haben in der Dienstgemeinschaft Dienstgeber 
sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deren Inte-
ressenvertretungen die gemeinsame Verantwortung. 
Die Wahrnehmung dieser gemeinsamen Verantwortung 
setzt einen partnerschaftlichen Umgang voraus. 
 

 
Abschnitt 2 

Grundsätzliche Bestimmungen 

 
§ 2 

Partnerschaftliche Festlegung  
der Arbeitsbedingungen 

 
Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der Kir-
che und ihrer Diakonie verbindet Dienstgeber und Mit-
arbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienstgemein-
schaft, die auch in der Gestaltung der verbindlichen 
Verfahren zur Regelung der Arbeitsbedingungen ihren 
Ausdruck findet. Für die Regelung der Arbeitsbedin-
gungen haben in der Dienstgemeinschaft Dienstgeber 
sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deren Inte-
ressenvertretungen die gemeinsame Verantwortung. 
Die Wahrnehmung dieser gemeinsamen Verantwortung 
setzt einen partnerschaftlichen Umgang voraus. 

 
§ 3 

Konsensprinzip 

 
Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen werden in einem kirchengemäßen Verfahren im 
Konsens geregelt. Konflikte werden in einem neutralen 
und verbindlichen Schlichtungsverfahren und nicht 
durch Arbeitskampf gelöst. 
 

 
§ 3 

Konsensprinzip 

 
Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen werden in einem kirchengemäßen Verfahren im 
Konsens geregelt. Konflikte werden in einem neutralen 
und verbindlichen Schlichtungsverfahren und nicht 
durch Arbeitskampf gelöst. 

 
§ 4 

Verbindlichkeit 

 
Es dürfen nur Arbeitsverträge auf der Grundlage dieses 
Kirchengesetzes geschlossen werden. Für die Arbeits-
verträge sind entweder die im Verfahren der Arbeits-
rechtsregelung durch Arbeitsrechtliche Kommissionen 
oder im Verfahren kirchengemäßer Tarifverträge ge-
troffenen Regelungen verbindlich. Auf dieser Grundlage 
getroffene Arbeitsrechtsregelungen sind für den Dienst-
geber verbindlich. Von ihnen darf nicht zu Lasten der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgewichen werden.  
 
Ergänzende Regelungen der Gliedkirchen müssen dies 
gewährleisten. 
 

 
§ 4 

Verbindlichkeit 

 
Es dürfen nur Arbeitsverträge auf der Grundlage dieses 
Kirchengesetzes geschlossen werden. Für die Arbeits-
verträge sind die entweder im Verfahren der Arbeits-
rechtsregelung durch Arbeitsrechtliche Kommissionen 
oder im Verfahren kirchengemäßer Tarifverträge ge-
troffenen Regelungen verbindlich. Auf dieser Grundlage 
getroffene Arbeitsrechtsregelungen sind für den Dienst-
geber verbindlich. Von ihnen darf nicht zu Lasten der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgewichen werden. 
 
Eine ergänzende Regelung im Sinne von § 4 Absatz 2 
ARGG-EKD ist insbesondere § 9 Absatz 1 Nummer 10 
der Satzung der Diakonie Hessen (RS 201). 
 

 
§ 5 

Gewährleistung der koalitionsmäßigen Betätigung 

 
Es ist zu gewährleisten, dass die Gewerkschaften und 
die Mitarbeiterverbände sich in den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen und in den Dienststellen sowie Einrich-
tungen koalitionsmäßig betätigen können. 
 

 
§ 5 

Gewährleistung der koalitionsmäßigen Betätigung 

 
Es ist zu gewährleisten, dass die Gewerkschaften und 
die Mitarbeiterverbände sich in den Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen und in den Dienststellen sowie Einrich-
tungen koalitionsmäßig betätigen können. 
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Abschnitt III 

Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung  
durch Arbeitsrechtliche Kommissionen 

 
 
 
 

§ 6 
Parität 

 
Die Organisation und das Verfahren der Arbeitsrechts-
regelung durch Arbeitsrechtliche Kommissionen sind 
durch die Gliedkirchen und die Evangelische Kirche in 
Deutschland nach dem Prinzip des strukturellen 
Gleichgewichtes durch eine identische Zahl der Dienst-
nehmer- sowie der Dienstgebervertreter und -vertre-
terinnen zu gestalten (Parität). 
 
 
 
 

Vgl. bisher § 3 Absatz 1 ARRG.DW. 
Vgl. bisher § 6 Absatz 1 ARRG.DW. 

 
 
 
 
 
 
 

Vgl. bisher § 6 Absatz 2 ARRG.DW. 

 
 

 
Abschnitt 3 

Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung  
durch eine Arbeitsrechtliche Kommission 

 
Unterabschnitt 1 

Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen 

 
 
 
 
 
 
 

Die Parität ist in § 6 festgeschrieben. 

 
 
 

§ 6  
Zusammensetzung  

der Arbeitsrechtlichen Kommission 

 
(1) Es wird eine Arbeitsrechtliche Kommission gebildet. 
Dieser gehören an: 
1. auf Dienstnehmerseite fünf Mitglieder als Vertreter 

und Vertreterinnen der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen aus dem Bereich der Diakonie Hessen, 

2. auf Dienstgeberseite fünf Mitglieder als Vertreter und 
Vertreterinnen von Leitungsorganen aus dem Be-
reich der Diakonie Hessen. 

 
(2) Für die Mitglieder sind stellvertretende Mitglieder zu 
benennen. 
 

 
§ 7 

Verfahren 

 
(1) Die Festlegung der Arbeitsbedingungen für die Ar-
beitsverhältnisse erfolgt in einer paritätisch besetzten 
Arbeitsrechtlichen Kommission. Ihre Mitglieder sind 
unabhängig und an keine Weisungen gebunden.  
 
(2) In der Arbeitsrechtlichen Kommission ist jede Seite 
gleichberechtigt und gleichwertig vertreten. Der oder die 
Vorsitzende wird im jährlich wechselnden Turnus von 
der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite aus den Mit-
gliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission gestellt. 
 
(3) Die Zuständigkeit der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on ist dienstgeber- und einrichtungsübergreifend. Ent-
scheidungen werden durch Mehrheit getroffen. Kommt 
eine Mehrheit nicht zustande, entscheidet auf Antrag 
der Schlichtungsausschuss (§ 10) verbindlich. 
 

 
 
 
 

Siehe § 6 Absatz 1 und § 7. 

 
Siehe § 13 Absatz 2 Satz 1. 

 
 
 

Siehe § 6 Absatz 1. 
Siehe § 15 Absatz 2. 

 
 
 
 

Siehe § 16 Absatz 1. 
 

Siehe § 16 Absatz 9. 

 
 
 
 

Übernommen aus § 5 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 7 

Aufgaben der Arbeitsrechtlichen Kommission 

 
(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission hat die Aufgabe, 
Arbeitsbedingungen der in einem Arbeitsverhältnis be-
schäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu regeln. 
Dies umfasst Regelungen zu dem Inhalt, dem Ab-
schluss und der Beendigung der Arbeitsverhältnisse 
und gilt ergänzend für Ausbildungs- und Praktikanten-
verhältnisse sowie sozialpädagogisch betreute Be-
schäftigungsverhältnisse. 
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Übernommen aus § 5 Absatz 2 ARRG.DW. 

 
 
 
 

 
(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission hat ferner die 
Aufgabe, zu Kirchengesetzen und Ordnungen mit ar-
beitsrechtlicher Bedeutung für die Diakonie Hessen 
schriftlich Stellung zu nehmen. 
 

 
§ 8 

Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 
(1) Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen werden durch Gewerkschaften und 
Mitarbeiterverbände in die Arbeitsrechtliche Kommissi-
on entsandt. Abweichend von Satz 1 kann das glied-
kirchliche Recht vorsehen, dass die Vertreter und Ver-
treterinnen der Mitarbeiterschaft zu einem Teil von den 
Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden und zum 
anderen Teil vom jeweiligen Gesamtausschuss der 
Mitarbeitervertretungen entsandt werden. Für diesen 
Fall ist zu gewährleisten, dass den Gewerkschaften und 
Mitarbeiterverbänden eine angemessene Anzahl von 
Sitzen zusteht. Die Anzahl der Vertreter und Vertrete-
rinnen, die von den einzelnen Gewerkschaften und Mit-
arbeiterverbänden entsandt werden, richtet sich nach 
dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der 
Entsendung in den Gewerkschaften oder Mitarbeiter-
verbänden zusammengeschlossenen kirchlichen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen im Zuständigkeitsbereich 
der Arbeitsrechtlichen Kommission. 
 
(2) Mitarbeiterverbände sind freie, auf Dauer angelegte 
und vom Wechsel der Mitglieder unabhängige Zusam-
menschlüsse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, de-
ren Zweck insbesondere in der Wahrung und Förde-
rung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Be-
lange ihrer Mitglieder besteht.  
 

Übernommen aus § 7 Absatz 3 ARRG.DW. 
 
 
 
 

Übernommen aus § 7 Absatz 6 ARRG.DW. 

 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 7 Absatz 5 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Mehr als die Hälfte der von den Gewerkschaften 
und Mitarbeiterverbänden zu entsendenden Vertreter 
und Vertreterinnen muss beruflich im kirchlichen oder 
diakonischen Dienst tätig sein.  
 
(4) Die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände eini-
gen sich auf die Zahl der von ihnen jeweils nach Ab-
satz 1 zu entsendenden Vertreter und Vertreterinnen. 

 
§ 8 

Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

 
(1) Die Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen werden durch Gewerkschaften und 
Mitarbeiterverbände in die Arbeitsrechtliche Kommissi-
on entsandt.  
 
 
 
 
 
 
 
                           Die Anzahl der Vertreter und Vertrete-
rinnen, die von den einzelnen Gewerkschaften und Mit-
arbeiterverbänden entsandt werden, richtet sich nach 
dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der 
Entsendung in den Gewerkschaften oder Mitarbeiter-
verbänden zusammengeschlossenen kirchlichen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen im Zuständigkeitsbereich 
der Arbeitsrechtlichen Kommission. 
 
(2) Mitarbeiterverbände sind freie, auf Dauer angelegte 
und vom Wechsel der Mitglieder unabhängige Zusam-
menschlüsse der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, de-
ren Zweck insbesondere in der Wahrung und Förde-
rung der beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Be-
lange ihrer Mitglieder besteht. 
 
(3) Entsendungsberechtigt sind nur solche Vereinigun-
gen, denen jeweils mindestens 150 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen angehören, die vom Geltungsbereich 
dieses Kirchengesetzes erfasst sind. 
 
(4) Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl kann ins-
besondere durch eine eidesstattliche Versicherung er-
folgen, die ein Mitglied des Vertretungsorgans der Ver-
einigung vor einem Notar oder einer Notarin abgibt und 
dem oder der Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Dia-
konie Hessen vorlegt. 
 
(5) Stichtag für die Feststellung der Mitgliederzahlen 
der Vereinigungen ist der Tag, der drei Monate vor Be-
ginn der jeweiligen Amtszeit der Arbeitsrechtlichen 
Kommission liegt. Bei Meinungsverschiedenheiten über 
die Entsendungsberechtigung oder die Wahrnehmung 
des Entsendungsrechts entscheidet der oder die Vorsit-
zende des Schlichtungsausschusses auf Antrag einer 
Vereinigung oder des Aufsichtsrats der Diakonie Hes-
sen. 
 
(6) Mehr als die Hälfte der von den Gewerkschaften 
und Mitarbeiterverbänden zu entsendenden Vertreter 
und Vertreterinnen muss beruflich im kirchlichen oder 
diakonischen Dienst tätig sein. 
 
(7) Die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände eini-
gen sich auf die Zahl der von ihnen jeweils nach Ab-
satz 1 zu entsendenden Vertreter und Vertreterinnen. 
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Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der 
Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
 
(5) Sind einzelne Gewerkschaften oder Mitarbeiterver-
bände nicht zur Mitwirkung bereit, fallen die entspre-
chenden Sitze an die übrigen Gewerkschaften oder 
Mitarbeiterverbände. 
 
(6) Soweit eine Besetzung der Sitze der Interessenver-
treter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Ar-
beitsrechtlichen Kommission im Verfahren der Absätze 
1 bis 4 nicht zustande kommt, erfolgt die Entsendung 
durch den jeweiligen Gesamtausschuss.  
 

Übernommen aus § 19 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
(7) Das gliedkirchliche Recht kann an Stelle der Ent-
sendung durch den Gesamtausschuss eine Wahl der 
Vertreter und Vertreterinnen der Mitarbeiterschaft durch 
die Mitarbeitervertretungen oder durch die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen im Zuständigkeitsbereich der je-
weiligen Arbeitsrechtlichen Kommission vorsehen. 
 

Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der 
Präsident oder die Präsidentin des Kirchengerichtshofs 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
 
(8) Sind einzelne Gewerkschaften oder Mitarbeiterver-
bände nicht zur Mitwirkung bereit, fallen die entspre-
chenden Sitze an die übrigen Gewerkschaften oder 
Mitarbeiterverbände. 
 
(9) Wenn eine Besetzung der Sitze der Interessenver-
treter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Ar-
beitsrechtlichen Kommission im Verfahren der Absät-
ze 1 bis 8 nicht zustande kommt, so werden die Vertre-
ter und Vertreterinnen im Rahmen einer geheimen und 
unmittelbaren Wahl von den Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen der Diakonie Hessen nach Maßgabe des § 9 
gewählt. 
 
Von dieser Öffnungsklausel wird  
in Absatz 9 Gebrauch gemacht. 

 
 
 
 
 

Vgl. bisher§ 19 Absatz 2 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 

Vgl. bisher § 19 Absatz 3 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 20 Absatz 1 und 2 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 21 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 21 Absatz 2 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 

 
§ 9 

Wahl der Vertreter und Vertreterinnen  
der Mitarbeitenden 

 
(1) Für den Fall des § 8 Absatz 9 erfolgt die Wahl auf-
grund von Wahlvorschlägen. Gewählt sind die Perso-
nen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die 
in der Stimmenzahl folgenden Personen sind stellver-
tretende Mitglieder.  
 
(2) Wahlberechtigt ist, wer zum Zeitpunkt der Stimmab-
gabe Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gemäß § 9 des Mit-
arbeitervertretungsgesetzes der EKD und § 2 des 
MVG-Anwendungsgesetzes Diakonie im Bereich der 
Diakonie Hessen ist. 
 
(3) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag 
die Wählbarkeit gemäß § 10 des Mitarbeitervertre-
tungsgesetzes der EKD i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
MVG-Anwendungsgesetzes Diakonie besitzen. 
 
(4) Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen bestellt einen 
Wahlvorstand, der die Wahl vorbereitet und durchführt. 
Der Wahlvorstand wird bei der Vorbereitung der Wahl 
durch die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission unterstützt. 
 
(5) Niemand darf die Wahl der Vertreter und Vertrete-
rinnen behindern. Insbesondere darf kein Mitarbeiter 
und keine Mitarbeiterin in der Ausübung des aktiven 
oder passiven Wahlrechts beschränkt werden. Niemand 
darf die Wahl durch Zufügung oder Androhung von 
Nachteilen oder durch Gewährung oder Versprechen 
von Vorteilen beeinflussen.  
 
(6) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur Ausübung des 
Wahlrechts oder zur Betätigung im Wahlvorstand erfor-
derlich ist, berechtigt den Dienstgeber nicht zur Minde-
rung des Arbeitsentgelts. 
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Übernommen aus § 21 Absatz 3 
 i.V.m. § 7 Absatz 9 ARRG.DW.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 21 Absatz 4 ARRG.DW. 
 

Übernommen aus § 22 ARRG.DW. 
 

 
(7) Die Wahl kann beim Landeskirchengericht der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck schrift-
lich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird, 
dass gegen wesentliche Vorschriften über das Wahl-
recht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren versto-
ßen worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, 
es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis 
nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Zur 
Anfechtung berechtigt sind mindestens drei Wahlbe-
rechtigte. Die Wahlanfechtung ist nur binnen einer Frist 
von zwei Wochen, vom Tage der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig. Wird kirchen-
gerichtlich festgestellt, dass durch den Verstoß das 
Wahlergebnis beeinflusst oder geändert werden konnte, 
so ist das Wahlergebnis für ungültig zu erklären und die 
Wiederholung der Wahl anzuordnen.  
 
(8) Die Kosten der Wahl trägt die Diakonie Hessen. 
 
(9) Das Nähere regelt eine Ordnung, die vom Aufsichts-
rat der Diakonie Hessen beschlossen wird. 
 

 
§ 9 

Vertretung der Dienstgeber 

 
(1) Die Entsendung der Vertreter und Vertreterinnen der 
Dienstgeber auf der Ebene der Evangelischen Kirche in 
Deutschland regeln die Evangelische Kirche in 
Deutschland und das Evangelische Werk für Diakonie 
und Entwicklung e.V. jeweils für ihren Bereich. 
 
(2) Die Entsendung der Vertreter und Vertreterinnen der 
Dienstgeber auf der Ebene der Gliedkirchen und ihrer 
Landesverbände für Diakonie wird von diesen geregelt. 
 

Übernommen aus § 8 und  
§ 6 Absatz 3 Nr. 1 ARRG.DW. 

 
§ 10 

Vertretung der Dienstgeber 

 
Diese Regelung ist für die  
Gliedkirchen nicht relevant. 
 
 
 
 
Die Vertreter und Vertreterinnen auf Dienstgeberseite 
werden durch den Aufsichtsrat der Diakonie Hessen 
entsandt. Diese müssen zu Ämtern der in der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland zu-
sammengeschlossenen Religionsgemeinschaften wähl-
bar sein. 
 

 
 
 
 

Übernommen aus § 9 ARRG.DW. 
 
 
 

Übernommen aus § 9 Absatz 2 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 9 Absatz 3 ARRG.DW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 11 

Amtszeit 

 
(1) Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission 
endet am 30. September des vierten auf das Jahr der 
konstituierenden Sitzung folgenden Jahres. 
 
(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Arbeitsrechtlichen Kommission werden für die Dauer 
der Amtszeit entsandt. Sie bleiben bis zur konstituie-
renden Sitzung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion im Amt. Eine erneute Entsendung ist möglich. 
 
(3) Das Amt eines Mitglieds oder eines stellvertreten-
den Mitglieds endet vor Ablauf der Amtszeit, wenn eine 
der rechtlichen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
entfällt oder wenn das Amt niedergelegt wird. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus, wird von der entsendenden 
Stelle unverzüglich einen Nachfolger oder eine Nach-
folgerin für den Rest der Amtszeit entsandt. Im Fall des 
§ 8 Absatz 9 rückt ein stellvertretendes Mitglied nach. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus und verzichtet eine 
entsendende Stelle auf die Entsendung eines Nachfol-
gers oder einer Nachfolgerin oder ist im Fall des § 8 
Absatz 9 die Liste erschöpft, so bleibt der Sitz bis zum 
Ende der Amtszeit unbesetzt. 
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Übernommen aus § 10 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
 

Übernommen aus § 10 Absatz 2 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 

 

 
§ 12 

Überprüfung der Mitgliedschaft 

 
(1) Bestehen Zweifel an der Berechtigung der Mitglied-
schaft, entscheidet auf Antrag eines Viertels der gesetz-
lichen Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission der 
Schlichtungsausschuss. 
 
(2) Verstößt ein Mitglied gegen seine Pflichten oder 
nimmt es seine Aufgaben fortgesetzt nicht wahr, ent-
scheidet der Schlichtungsausschuss auf Antrag eines 
Viertel der gesetzlichen Mitglieder der Arbeitsrechtli-
chen Kommission über dessen Ausschluss aus der 
Arbeitsrechtlichen Kommission. 
 

 
§ 11 

Freistellung, Kündigungsschutz 

 
 
(1) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission, 
die im kirchlichen oder diakonischen Dienst stehen, 
werden für ihre Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission freigestellt.  
 
 
 
 
 
Gleiches gilt für die Mitglieder des Schlichtungsaus-
schusses. 
 

Übernommen aus § 11 Absatz 1 ARRG.DW. 
Siehe auch § 7 Absatz 1 Satz 2ARGG-EKD. 

(2) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission 
sowie des Schlichtungsausschusses dürfen in der Aus-
übung ihrer Aufgaben nicht behindert noch wegen ihrer 
Tätigkeit benachteiligt oder begünstigt werden. 
 
(3) Vertretern und Vertreterinnen der Dienstnehmersei-
te in der Arbeitsrechtlichen Kommission und im Schlich-
tungsausschuss darf nur gekündigt werden, wenn Tat-
sachen vorliegen, die den Dienstgeber zur außeror-
dentlichen Kündigung berechtigen. Die außerordentli-
che Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung. 

 

 
§ 13 

Rechtsstellung der Mitglieder  
der Arbeitsrechtlichen Kommission 

 
(1) Die Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission im 
diakonischen Dienst werden für ihre Tätigkeit in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission freigestellt. Die Arbeits-
rechtliche Kommission legt zu Beginn ihrer Amtszeit 
den Freistellungsumfang der Mitglieder fest. Über den 
erforderlichen Umfang der Freistellungen entscheidet 
im Zweifel der oder die Vorsitzende des Schlichtungs-
ausschusses. 
 

Siehe § 17 Absatz 3 Satz 3. 
 
 
(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Arbeitsrechtlichen Kommission sind in ihren Entschei-
dungen unabhängig und an Weisungen nicht gebun-
den. Sie dürfen in der Ausübung ihrer Aufgaben nicht 
behindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder 
begünstigt werden. 
 
(3) Vertretern und Vertreterinnen der Dienstnehmersei-
te in der Arbeitsrechtlichen Kommission darf nur ge-
kündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die den 
Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung berech-
tigen. Die außerordentliche Kündigung bedarf der Zu-
stimmung der Mitarbeitervertretung. 
 

 
 
 
 

Übernommen aus § 12 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 12 Absatz 2 ARRG.DW. 
 
 

 
§ 14 

Schweigepflicht 

 
(1) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Arbeitsrechtlichen Kommission haben über die ihnen 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Arbeitsrechtlichen 
Kommission bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Stillschweigen zu bewahren, soweit sie ihrer Natur nach 
vertraulich oder von den anwesenden Mitgliedern der 
Dienstnehmer- oder Dienstgeberseite für vertraulich 
erklärt worden sind. Dies gilt auch nach dem Ausschei-
den aus der Arbeitsrechtlichen Kommission. 
 
(2) Die Schweigepflicht besteht auch für Personen, die 
zu einer Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
hinzugezogen werden oder sonst beratend tätig sind. 
Die Personen sind durch den Vorsitzenden oder die 
Vorsitzende über ihre Schweigepflicht zu belehren. 
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Übernommen aus § 13 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
 
§ 7. (…) (2) (…) Der oder die Vorsitzende wird im jähr-

lich wechselnden Turnus von der Dienstnehmer- und 
Dienstgeberseite aus den Mitgliedern der Arbeitsrechtli-
chen Kommission gestellt. 
 
 

Übernommen aus § 13 Absatz 3 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 13 Absatz 4 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 13 Absatz 5 ARRG.DW. 
 
 
 
 

Übernommen aus § 13 Absatz 6 ARRG.DW. 
 
 
 

Übernommen aus § 13 Absatz 7 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 13 Absatz 8 ARRG.DW. 
 
 
 
 

 
§ 15 

Vorsitz und Geschäftsführung 

 
(1) Der oder die bisherige Vorsitzende beruft die Ar-
beitsrechtliche Kommission zu ihrer konstituierenden 
Sitzung ein und leitet diese bis zur Benennung des oder 
der neuen Vorsitzenden. 
 
(2) Der oder die Vorsitzende wird im jährlich wechseln-
den Turnus von der Dienstnehmer- und Dienstgebersei-
te aus den Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion gestellt. Die Reihenfolge wird einvernehmlich fest-
gelegt, andernfalls entscheidet das Los. 
 
(3) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission 
werden durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende 
nach Bedarf unter Angabe der Tagesordnung einberu-
fen und geleitet. Sitzungen müssen einberufen werden, 
wenn es von einem Viertel der Mitglieder unter Angabe 
der Beratungsgegenstände beantragt wird. Die Einla-
dungsfrist beträgt in der Regel vierzehn Tage. Die er-
forderlichen Arbeitsunterlagen sind möglichst mit der 
Einladung zu versenden. 
 
(4) Der oder die Vorsitzende stellt die Tagesordnung 
auf. Jedes Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission 
hat das Recht, Punkte für die Tagesordnung der Sit-
zungen zu benennen. Der oder die Vorsitzende ist ver-
pflichtet, diese Punkte aufzunehmen, wenn ein Viertel 
der Mitglieder dies beantragt. 
 
(5) Über Gegenstände, die nicht auf der mit der Einla-
dung versandten Tagesordnung stehen, können Be-
schlüsse nur gefasst werden, wenn alle Erschienenen 
mit der Beschlussfassung einverstanden sind. 
 
(6) Ist ein Mitglied an der Sitzungsteilnahme verhindert, 
benachrichtigt es das stellvertretende Mitglied und die 
Geschäftsstelle. 
 
(7) Ist sowohl der oder die Vorsitzende als auch der 
oder die stellvertretende Vorsitzende verhindert, über-
nimmt das lebensälteste Mitglied der Arbeitsrechtlichen 
Kommission die Aufgaben des oder der Vorsitzenden 
für die Dauer der Verhinderung.  
 
(8) Für die Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission wird eine Geschäftsstelle bei der Diakonie 
Hessen eingerichtet. Der oder die Vorsitzende der Ar-
beitsrechtlichen Kommission hat das Weisungsrecht 
gegenüber den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle. Der Geschäftsführer oder die Ge-
schäftsführerin soll mit beratender Stimme an den Sit-
zungen der Arbeitsrechtlichen Kommission und ihrer 
Ausschüsse teilnehmen; er oder sie darf nicht Mitglied 
oder stellvertretendes Mitglied der Arbeitsrechtlichen 
Kommission sein. 
 

 
 
 
 
 
 
§ 7. (3) (…) Entscheidungen werden durch Mehrheit 

getroffen. (…) 

 
§ 16 

Beschlussverfahren 

 
(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist beschlussfä-
hig, wenn die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder 
anwesend ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 
gesetzlichen Mitglieder gefasst. 
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Übernommen aus § 14 Absatz 3 ARRG.DW. 

 
 
 
 

Vgl. bisher § 14 Absatz 4 ARRG.DW. 
 
 
 
 

Vgl. bisher § 14 Absatz 5 ARRG.DW. 
 
 
 

Übernommen aus § 14 Absatz 6 ARRG.DW. 
 
 
 

Übernommen aus § 4 Absatz 3 ARRG.DW 
 
 
 

Vgl. bisher § 14 Absatz 8 ARRG.DW. 
 
 
 
 

Siehe § 10 Absatz 1 Satz 2 ARGG-EKD. 
 
 
§ 10. (…) (6) Ist die Arbeitsrechtliche Kommission trotz 

zweimaliger ordnungsgemäßer Ladung nicht beschluss-
fähig, kann sie mit Zustimmung mindestens der Hälfte 
ihrer Mitglieder die Angelegenheit dem Schlichtungs-
ausschuss zur Entscheidung vorlegen. (…) 
 

Übernommen aus § 14 Absatz 7 ARRG.DW. 

 
(2) Über die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist von 
der jeweiligen Sitzungsleitung und von dem Schriftfüh-
rer oder der Schriftführerin zu unterzeichnen. 
 
(3) Zur Vorbereitungen der Sitzungen bilden die Dienst-
nehmer- und Dienstgeberseite je einen Ausschuss. 
Darüber hinaus können gemeinsame Ausschüsse ge-
bildet werden. 
 
(4) Die Arbeitsrechtliche Kommission und die Aus-
schüsse können, soweit erforderlich, zu ihren Sitzungen 
sachkundige Berater und Beraterinnen hinzuziehen. 
 
(5) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission 
und ihrer Ausschüsse sind nicht öffentlich. Auf Antrag 
findet eine geheime Abstimmung statt. 
 
(6) Die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission 
über arbeitsrechtliche Regelungen sind nach Erlangung 
der Rechtskraft in geeigneter Form zu veröffentlichen. 
 
(7) Kommt in der Arbeitsrechtlichen Kommission ein 
Beschluss über eine arbeitsrechtliche Regelung nicht 
zustande, so ist über diesen Gegenstand in einer zwei-
ten Sitzung erneut zu beraten. Kommt auch in dieser 
Sitzung ein Beschluss nicht zustande, entscheidet auf 
Antrag eines Viertels der gesetzlichen Mitglieder der 
Schlichtungsausschuss. 
 
(8) Ist die Arbeitsrechtliche Kommission trotz zweimali-
ger ordnungsgemäßer Ladung nicht beschlussfähig, 
kann sie mit Zustimmung mindestens der Hälfte ihrer 
Mitglieder die Angelegenheit dem Schlichtungsaus-
schuss zur Entscheidung vorlegen. 
 
(9) Zur Regelung weiterer Einzelheiten der Geschäfts-
führung kann sich die Arbeitsrechtliche Kommission 
eine Geschäftsordnung geben. 
 

 
 
 
 

§ 10 
Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung 

 
(1) Für den Fall, dass eine Entscheidung in der Arbeits-
rechtlichen Kommission nicht zustande kommt, ist ein 
Schlichtungsausschuss vorzusehen.  
 

Übernommen aus § 16 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
Der Schlichtungsausschuss kann von mindestens ei-
nem Viertel der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission angerufen werden. 
 
(2) Der Schlichtungsausschuss ist von der Arbeitsrecht-
lichen Kommission mit der identischen Zahl von beisit-
zenden Mitgliedern der Dienstnehmer- und Dienstge-
berseite zu besetzen, die von den beiden in der Arbeits-
rechtlichen Kommission vertretenen Seiten jeweils be-
nannt werden.  
 

 
Unterabschnitt 2 

Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung 

 
§ 17  

Zusammensetzung des Schlichtungsausschusses 

 
(1) Es wird ein Schlichtungsausschuss gebildet.  
 
 
 
Dieser besteht aus dem oder der Vorsitzenden und 
zwei Beisitzern oder Beisitzerinnen. Für jedes Mitglied 
ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen. 
 

Siehe § 16 Absatz 7 Satz 2 
und § 18 Absatz 1. 

 
 

Siehe Absatz 1 Satz 2 und Absatz 5. 
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Die Arbeitsrechtliche Kommission bestimmt durch 
Mehrheitsbeschluss einen gemeinsamen Vorsitzenden 
oder eine gemeinsame Vorsitzende sowie dessen oder 
deren Stellvertretung. Das gliedkirchliche Recht kann 
abweichend vorsehen, dass der oder die Vorsitzende 
sowie dessen oder deren Stellvertretung im Einver-
nehmen durch die Stellen bestimmt wird, die Mitglieder 
in die Arbeitsrechtliche Kommission entsenden. Der 
oder die Vorsitzende ist neutral und stimmberechtigt.  
 

Siehe Absatz 3 a. E. 

 
 
 
 
 
(3) Die Mitglieder im Schlichtungsausschuss sind unab-
hängig und an Weisungen nicht gebunden.  
 
Sie müssen einer Kirche angehören, die Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutsch-
land e.V. ist.  
 

Übernommen aus § 16 Absatz 2 ARRG.DW. 
 
 
Die Amtszeit des Schlichtungsausschusses soll der 
Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission entspre-
chen.  
 
Der oder die Vorsitzende sowie dessen oder deren 
Stellvertretung soll die Befähigung zum Richteramt 
nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. Er oder 
sie darf nicht im Dienst der evangelischen Kirche oder 
ihrer Diakonie stehen.  
 
Bei Nichteinigung in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
über den Vorsitz des Schlichtungsausschusses und 
dessen Stellvertretung entscheidet der Präsident oder 
die Präsidentin des Kirchengerichtshofs der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 
 
(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland und die 
Gliedkirchen treffen jeweils für ihre Bereiche entspre-
chende Regelungen. Sie können dabei ein zweistufiges 
Schlichtungsverfahren vorsehen, in dem der Schlich-
tungsausschuss vor einer verbindlichen Entscheidung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission zunächst eine Emp-
fehlung für eine Einigung gibt. 
 

Vgl. bisher § 16 Absatz 5 ARRG.DW. 
 
 
 
 

Übernommen aus § 16 Absatz 7 ARRG.DW. 

 
(8) Der Schlichtungsausschuss bleibt so lange im Amt, 
bis ein neuer bestellt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission bestimmt durch 
Mehrheitsbeschluss einen gemeinsamen Vorsitzenden 
oder eine gemeinsame Vorsitzende sowie dessen oder 
deren Stellvertretung.  
 
 
 
 
 
 
Bei Nichteinigung in der Arbeitsrechtlichen Kommission 
über den Vorsitz des Schlichtungsausschusses und 
dessen Stellvertretung entscheidet der Präsident oder 
die Präsidentin des Kirchengerichtshofs der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 
 

Siehe stattdessen Absatz 3 Satz 3. 
 
 
(3) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder 
des Schlichtungsausschusses müssen einer Kirche 
angehören, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland e.V. ist. Sie dürfen 
nicht Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission sein. 
Die §§ 13 und 14 gelten entsprechend. 
 

Siehe Absatz 6. 

 
 
 
(4) Der oder die Vorsitzende sowie dessen oder deren 
Stellvertretung soll die Befähigung zum Richteramt 
nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. Er oder 
sie darf nicht im Dienst der evangelischen Kirche oder 
ihrer Diakonie stehen.  
 

Siehe Absatz 2 a. E. 
 
 
 
 
 

Siehe § 18 Absatz 6. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Dienstnehmer- und Dienstgeberseite der Arbeits-
rechtlichen Kommission benennen jeweils einen Beisit-
zer oder eine Beisitzerin und deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin.  
 
(6) Die Amtszeit der Mitglieder und der stellvertretenden 
Mitglieder des Schlichtungsausschusses endet mit dem 
Ende der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission. 
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder bleiben 
bis zur Bildung des neuen Schlichtungsausschusses im 
Amt. Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes 
Mitglied vorzeitig aus, so wird für den Rest der Amtszeit 
gemäß den Absätzen 2 bis 5 ein neues Mitglied oder 
ein neues stellvertretendes Mitglied gewählt oder be-
nannt.  
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Übernommen aus § 16 Absatz 7 Satz 4 ARRG.DW. 

 

 
(7) Mit der Konstituierung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission sind laufende Schlichtungsverfahren beendet, 
es sei denn, diese beschließt in ihrer konstituierenden 
Sitzung die Fortsetzung der Verfahren. 
 

 
 
 
 

Siehe § 10 Absatz 1 Satz 2. 
 
 
 

Übernommen aus § 17 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
(5) Der Schlichtungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter der oder 
die Vorsitzende oder dessen oder deren Stellvertretung 
anwesend ist. Der Schlichtungsausschuss beschließt 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Die Gliedkirchen 
können nähere Bestimmungen treffen. 
 
(6) Ist die Arbeitsrechtliche Kommission trotz zweimali-
ger ordnungsgemäßer Ladung nicht beschlussfähig, 
kann sie mit Zustimmung mindestens der Hälfte ihrer 
Mitglieder die Angelegenheit dem Schlichtungsaus-
schuss zur Entscheidung vorlegen.  
 

Übernommen aus § 17 Absatz 2  
Satz 3 bis 5 ARRG.DW. 

 
 

Übernommen aus § 17 Absatz 3 ARRG.DW. 
 
 
 

Übernommen aus § 14 Absatz 9 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 17 Absatz 4 ARRG.DW. 

 
 
 
 
 
Über eine ihm vorgelegte Angelegenheit entscheidet 
der Schlichtungsausschuss in voller Besetzung. Ist der 
Schlichtungsausschuss trotz ordnungsgemäßer Ladung 
nicht vollständig besetzt, so kann er nach erneuter La-
dung mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in 
der Sache beschließen. 
 
(7) Die abschließenden Entscheidungen im Schlich-
tungsverfahren sind verbindlich. Sie haben die Wirkung 
von Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on. 
 

 
§ 18 

Verfahren vor dem Schlichtungsausschuss 

 
(1) Der Schlichtungsausschuss kann von mindestens 
einem Viertel der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen 
Kommission angerufen werden. 
 
(2) Wird der Schlichtungsausschuss angerufen, muss 
der oder die Vorsitzende des Schlichtungsausschusses 
diesen unverzüglich einberufen.  
 
(3) Der Schlichtungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter der oder 
die Vorsitzende oder dessen oder deren Stellvertretung 
anwesend ist. Der Schlichtungsausschuss beschließt 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder.  
 
 

Siehe § 16 Absatz 8. 
 
 
 
 
 
Der Schlichtungsausschuss ist nicht an die Anträge der 
Beteiligten gebunden. Die Sitzungen sind nicht öffent-
lich. Abstimmungen erfolgen geheim. 
 
(4) Der Schlichtungsausschuss legt der Arbeitsrechtli-
chen Kommission nach Anhörung der Beteiligten einen 
Einigungsvorschlag vor. 
 
(5) Hat der Schlichtungsausschuss einen Einigungsvor-
schlag unterbreitet, so hat der oder die Vorsitzende 
unverzüglich eine Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission einzuberufen. Kommt auch in dieser Sitzung 
ein Beschluss nicht zustande, so wird das Schlich-
tungsverfahren fortgesetzt. 
 
(6) Bei Fortsetzung des Schlichtungsverfahrens ent-
scheidet der Schlichtungsausschuss nach abermaliger 
Anhörung der Beteiligten. Der Beschluss ersetzt die 
Einigung. Die tragenden Gründe sind der Arbeitsrechtli-
chen Kommission schriftlich mitzuteilen. 
 
(7) Über eine ihm vorgelegte Angelegenheit entscheidet 
der Schlichtungsausschuss in voller Besetzung. Ist der  
Schlichtungsausschuss trotz ordnungsgemäßer Ladung 
nicht vollständig besetzt, so kann er nach erneuter La-
dung mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in 
der Sache beschließen. 
 
(8) Die abschließenden Entscheidungen im Schlich-
tungsverfahren sind verbindlich. Sie haben die Wirkung 
von Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on. 
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§ 12 
Ausstattung und Kosten 

 
(1) Die mit der Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission und im Schlichtungsausschuss verbundenen 
erforderlichen Kosten werden von der Kirche oder der 
Diakonie getragen. Das gliedkirchliche Recht trifft ent-
sprechende Regelungen. Der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission sowie der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite 
sind von der Kirche oder von der Diakonie die erforder-
lichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt 
für die erforderliche rechtliche und weitere fachliche 
Beratung. Über die Erforderlichkeit von Kosten oder 
Sachmitteln entscheidet im Streitfall der oder die Vorsit-
zende des Schlichtungsausschusses. 
 
(2) Der Dienstnehmerseite ist eine Geschäftsstelle zur 
Verfügung zu stellen, die fachlich ausschließlich den 
Weisungen der Dienstnehmerseite unterliegt. Stattdes-
sen kann das gliedkirchliche Recht bestimmen, dass 
ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt wird.  
 
 

Übernommen aus § 11 Absatz 7 ARRG.DW. 
 
 

Vgl. bisher § 14 Absatz 7 ARRG.DW. 
 

 
Unterabschnitt 3 

Kosten der Arbeitsrechtlichen Kommission 
und des Schlichtungsausschusses 

 
§ 19 

Kosten 

 
(1) Die mit der Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission und im Schlichtungsausschuss erforderlichen 
Kosten werden von der Diakonie Hessen getragen.  
 
                                          Der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission sowie der Dienstnehmer- und Dienstgeberseite 
sind von der Diakonie die erforderlichen Sachmittel zur 
Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für die erforderliche 
rechtliche und weitere fachliche Beratung. Über die 
Erforderlichkeit von Kosten oder Sachmitteln entschei-
det im Streitfall der oder die Vorsitzende des Schlich-
tungsausschusses. 
 
 
 
 
(2) Der Dienstnehmerseite wird ein Budget zur Verfü-
gung gestellt. 
 
 
(3) Reisekosten werden nach den Bestimmungen des 
Hessischen Reisekostengesetzes erstattet. 
 
(4) Das Nähere kann die Geschäftsordnung der Arbeits-
rechtlichen Kommission regeln. 
 

  
Unterabschnitt 4 

Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelungen 
durch die Arbeitsrechtliche Kommission  

der Diakonie Deutschland 
 

§ 20 
Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien  

der Diakonie Deutschland 

 
(1) Sofern sich die Arbeitsrechtliche Kommission der 
Diakonie Hessen nicht innerhalb einer Frist von 24 Mo-
naten nach Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes gemäß 
Unterabschnitt 1 konstituiert hat, geht die Zuständigkeit, 
die Arbeitsbedingungen der in einem Arbeitsverhältnis 
beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach § 7 
zu regeln, auf die Arbeitsrechtliche Kommission der 
Diakonie Deutschland über. Das weitere Verfahren rich-
tet sich nach der Ordnung für die Arbeitsrechtliche 
Kommission der Diakonie Deutschland; Abschnitt 4 
bleibt anwendbar. Der Rat der Landeskirche der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und die Kir-
chenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau geben den Zeitpunkt des Übergangs der Zu-
ständigkeit bekannt. 
 
(2) Im Fall des Absatzes 1 sind in Arbeitsverhältnissen 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Diakonie Hes-
sen, die durch die Arbeitsrechtliche Kommission der 
Diakonie Deutschland beschlossenen Arbeitsvertrags-
richtlinien für Einrichtungen, die der Diakonie Deutsch-
land angeschlossen sind, in der jeweiligen Fassung 
anzuwenden. 
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Abschnitt IV 

Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung  
durch Tarifvertrag 

 
§ 13 

Kirchengemäße Tarifvertragsbeziehungen 

 
(1) Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und ihrer Diakonie können durch Tarifverträge geregelt 
werden, sofern diese den Grundsätzen nach §§ 2 bis 5 
entsprechen und die nachfolgend geregelten Anforde-
rungen erfüllen. 
 
(2) Kirchengemäße Tarifverträge setzen eine uneinge-
schränkte Friedenspflicht voraus. Die Ausgestaltung der 
Friedenspflicht wird von den Tarifpartnern vereinbart. 
 
(3) Tarifpartner sind Gewerkschaften, in denen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen im kirchlichen und diakoni-
schen Dienst zusammengeschlossen sind, und Dienst-
geberverbände der Kirche und ihrer Diakonie. Die 
Gliedkirchen können in ihren Regelungen vorsehen, 
dass sie die Funktion des Dienstgeberverbandes wahr-
nehmen. 
 

 
Abschnitt 4 

Kirchengemäße Arbeitsrechtsregelung  
durch Tarifvertrag 

 
§ 21 

Kirchengemäße Tarifvertragsbeziehungen 

 
(1) Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Diakonie Hessen und ihrer Mitglieder im 
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes (§ 1) können 
auch durch Tarifverträge geregelt werden, sofern diese 
den Grundsätzen nach §§ 2 bis 5 entsprechen und die 
nachfolgend geregelten Anforderungen erfüllen. 
 
(2) Kirchengemäße Tarifverträge setzen eine uneinge-
schränkte Friedenspflicht voraus. Die Ausgestaltung der 
Friedenspflicht wird von den Tarifpartnern vereinbart. 
 
(3) Tarifpartner sind Gewerkschaften, in denen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen im diakonischen Dienst zu-
sammengeschlossen sind, und Dienstgeberverbände 
der Diakonie Hessen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 Satz 4: Soweit das kirchliche Recht die Geltung 

weiterer Arbeitsrechtsregelungen oder kirchlicher Tarif-
verträge vorsieht, bedarf der Wechsel der Arbeits-
rechtsregelung einer Arbeitsrechtsregelung auf der 
Grundlage dieses Kirchengesetzes. 
 

 
§ 22  

Wechsel zum Tarifvertrag 

 
(1) Ein Dienstgeber kann beantragen, anstelle einer 
Arbeitsrechtsregelung einen kirchengemäßen Tarifver-
trag gemäß § 21 anzuwenden, wenn 
 
1. er ordentliches Mitglied in einem diakonischen 

Dienstgeberverband im Geltungsbereich dieses Kir-
chengesetzes ist und 

2. dieser Dienstgeberverband einen kirchengemäßen 
Tarifvertrag gemäß § 21 abgeschlossen hat, der für 
die Branche des Antragstellers Geltung hat. 

 
(2) Über den Antrag nach Absatz 1 entscheidet die Ar-
beitsrechtliche Kommission durch Arbeitsrechtsrege-
lung. 
 
 
(3) Wurde dem Antrag stattgegeben, muss der Dienst-
geber allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Arbeits-
verträge anbieten, die den geltenden Tarifverträgen 
mindestens entsprechen. 
 

 
§ 14 

Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung 

 
(1) Einigen sich die Tarifpartner nicht, kann jeder von 
ihnen die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
verlangen. Das Schlichtungsverfahren ist in einer Ver-
einbarung zwischen den Tarifpartnern zu regeln. Die 
Grundsätze des § 10 finden dabei entsprechende An-
wendung. 
 
 
(2) Die abschließenden Entscheidungen in einem 
Schlichtungsverfahren sind verbindlich. Sie haben die 
Wirkung von Tarifverträgen.  

 
§ 23 

Verbindliche Konfliktlösung durch Schlichtung 

 
(1) Einigen sich die Tarifpartner nicht, kann jeder von 
Ihnen die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
verlangen. Das Schlichtungsverfahren ist in einer Ver-
einbarung zwischen den Tarifpartnern zu regeln. Die 
Grundsätze des § 10 des Arbeitsrechtsregelungsgrund-
sätzegesetzes der EKD finden dabei entsprechende 
Anwendung.  
 
(2) Die abschließenden Entscheidungen in einem 
Schlichtungsverfahren sind verbindlich. Sie haben die 
Wirkung von Tarifverträgen. 
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Abschnitt V 

Weitere und Schlussbestimmungen 

 
§ 15 

Verletzung von Dienstgeberpflichten 

 
Sofern Dienstgeber die aufgrund dieses Kirchengesetzes 
zustande gekommenen Arbeitsrechtsregelungen oder 
Tarifverträge nicht uneingeschränkt als Mindestbedin-
gungen anwenden, gilt das staatliche Recht der Arbeits-
rechtssetzung. Die kirchlichen Rechtsfolgen werden in 
den Regelungen nach § 1 Absatz 2 bestimmt.  
 

 
Abschnitt 5 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
 
 
 
Mit der Zustimmung zum ARGG-EKD gilt § 15 auch in 
der Diakonie Hessen. Eine Übernahme der Regelung in 
das ARRG.DH ist nicht notwendig. 

 
§ 16 

Arbeitsrechtliche Kommission  
der Diakonie Deutschland 

 
Das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung 
e.V. ist ermächtigt, nach Maßgabe dieses Kirchenge-
setzes durch eine Arbeitsrechtliche Kommission der 
Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband 
die Arbeitsbedingungen der in der Diakonie im privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnis beschäftigten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen unter Nutzung der Gestaltungs-
möglichkeiten des gliedkirchlichen Rechts näher zu 
regeln. Hierfür erlässt es im Einvernehmen mit dem Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutschland eine Ord-
nung. Für die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sind gemäß § 4 die von der Arbeits-
rechtlichen Kommission nach Satz 1 getroffenen Rege-
lungen zu vereinbaren.  
 
Soweit das kirchliche Recht die Geltung weiterer Ar-
beitsrechtsregelungen oder kirchlicher Tarifverträge 
vorsieht, bedarf der Wechsel der Arbeitsrechtsregelung 
einer Arbeitsrechtsregelung auf der Grundlage dieses 
Kirchengesetzes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Grundsatz ist in § 22 Absatz 2 beachtet. 

 
 
 
 
 

 
§ 17 

Rechtsschutz 

 
(1) Über Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Anwen-
dung dieses Kirchengesetzes ergeben, entscheidet das 
Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land – Kammer für mitarbeitervertretungsrechtliche 
Streitigkeiten. 
 
(2) § 60 Absatz 8 Satz 1 und die §§ 61 und 62 des Mit-
arbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche 
in Deutschland gelten in der jeweils gültigen Fassung 
entsprechend. 
 

 

 
§ 18 

Übergangsregelung 

 
Für Dienstgeber, die bisher Arbeitsverträge abge-
schlossen haben, die nach den Rechtsordnungen der 
Gliedkirchen oder der diakonischen Landesverbände 
zulässig waren, aber nicht die Anforderungen dieses 
Kirchengesetzes erfüllen, besteht ein Übergangszeit-
raum bis zum 31. Dezember 2018. Spätestens ab die-
sem Zeitpunkt müssen die Verpflichtungen aus diesem 
Kirchengesetz vollständig erfüllt sein. 
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Vgl. bisher § 23 Absatz 1 ARRG.DW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übernommen aus § 16 Absatz 6 ARRG.DW. 
 

 
 

 
§ 24 

Erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission 
der Diakonie Hessen 

 
(1) Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen leitet unver-
züglich nach Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes das 
Verfahren zur Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission nach Abschnitt 3 ein. 
 
(2) Abweichend von § 8 Absatz 5 ist Stichtag für die 
erstmalige Feststellung der Mitgliederzahlen der Verei-
nigungen der 1. Februar 2016. Bei Meinungsverschie-
denheiten über die Entsendungsberechtigung oder die 
Wahrnehmung des Entsendungsrechts entscheidet der 
oder die Vorsitzende des Landeskirchengerichts der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. 
 
(3) Abweichend von § 15 Absatz 1 beruft das lebensäl-
teste Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission diese 
zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung ein und leitet 
diese bis zur Benennung des oder der Vorsitzenden. 
 
(4) Das Budget nach § 19 Absatz 2 beträgt für die erste 
Amtszeit pro Jahr 30.000 Euro. § 19 Absatz 1 Satz 4 
bleibt unberührt. 
 
(5) Wird der Schlichtungsausschuss angerufen, ohne 
dass ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende gewählt 
ist, so bestimmt der oder die Vorsitzende des Landes-
kirchengerichts der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzen-
de, jedoch nur für die zur Entscheidung anstehenden 
Angelegenheiten. § 17 Absatz 4 bleibt unberührt. 
 

 
 

Übernommen aus § 25 ARRG.DW. 

 
§ 25 

Gesetzesänderungen 

 
Änderungen dieses Kirchengesetzes erfolgen im Be-
nehmen mit der Diakonie Hessen und im Einvernehmen 
mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck / 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
 

  
§ 26 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2016 in 
Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über das Verfah-
ren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse im diakoni-
schen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie – 
ARRG.DW) vom 23. November 2012 außer Kraft. 
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